
Art. 13-16 Text der Verfassung

cherungseinrichtungen, die volkseigenen Güter, die Verkehrswege, die Transportmit
tel der Eisenbahn, der Seeschiffahrt sowie der Luftfahrt, die Post- und Fernmeldean
lagen sind Volkseigentum. Privateigentum daran ist unzulässig.

(2) Der sozialistische Staat gewährleistet die Nutzung des Volkseigentums mit dem 
Ziel des höchsten Ergebnisses für die Gesellschaft. Dem dienen die sozialistische 
Planwirtschaft und das sozialistische Wirtschaftsrecht. Die Nutzung und Bewirtschaf
tung des Volkseigentums erfolgt grundsätzlich durch die volkseigenen Betriebe und 
staatlichen Einrichtungen. Seine Nutzung und Bewirtschaftung kann der Staat durch 
Verträge genossenschaftlichen oder gesellschaftlichen Organisationen und Vereini
gungen übertragen. Eine solche Übertragung hat den Interessen der Allgemeinheit 
und der Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums zu dienen.

Artikel 13
Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der landwirtschaftlichen, handwerklichen 

und sonstigen sozialistischen Genossenschaften sowie die Tierbestände der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und das aus genossenschaftlicher 
Nutzung des Bodens sowie genossenschaftlicher Produktionsmittel erzielte Ergebnis 
sind genossenschaftliches Eigentum.

Artikel 14
(1) Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher Macht 

sind nicht gestattet.
(2) Die auf überwiegend persönlicher Arbeit beruhenden kleinen Handwerks- und 

anderen Gewerbebetriebe sind auf gesetzlicher Grundlage tätig. In der Wahrneh
mung ihrer Verantwortung für die sozialistische Gesellschaft werden sie vom Staat 
gefördert.

Artikel 15
(1) Der Boden der Deutschen Demokratischen Republik gehört zu ihren kostbar

sten Naturreichtümern. Er muß geschützt und rationell genutzt werden. Land- und 
forstwirtschaftlich genutzter Boden darf nur mit Zustimmung der verantwortlichen 
staatlichen Organe seiner Zweckbestimmung entzogen werden.

(2) Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für 
den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie der Schutz 
der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten der Heimat sind 
durch die zuständigen Organe zu gewährleisten und sind darüber hinaus auch Sache 
jedes Bürgers.

Artikel 16
Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke auf gesetzlicher Grundlage und 

gegen angemessene Entschädigung zulässig. Sie dürfen nur erfolgen, wenn auf an
dere Weise der angestrebte gemeinnützige Zweck nicht erreicht werden kann.
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